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Besondere Gebuhrenverordnung des Bundesministeriums fur
Wirtschaft und Energie fur individuell zurechenbare o6ffentliche
Leistungen der Bundesanstalt fur Materialforschung und -prufung
(BAM Besondere Gebuhrenverordnung - BAMBGebV)

BAMBGebV
Ausfertigungsdatum: 08.06.2021
Vollzitat:

"BAM Besondere Gebihrenverordnung vom 8. Juni 2021 (BGBI. I S. 1712), die durch Artikel 1 der Verordnung vom
26. November 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 294) geandert worden ist"

Stand: Geandert durch Art. 4 Vv. 2.12.2024 | Nr. 384

Hinweis: Anderung durch Art. 1V v. 26.11.2025 | Nr. 294 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht
abschliefend bearbeitet

Ersetzt V 7134-1-2 v. 17.12.1970 | 1748 (BAMKostO)

FuBnote

(+++ Textnachweis ab: 15.6.2021 +++)

Eingangsformel

Auf Grund des § 22 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 und 3 des Bundesgeblihrengesetzes vom 7.
August 2013 (BGBI. I S. 3154) verordnet das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie:

§ 1 Erhebung von Gebiihren und Auslagen

(1) Die Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung erhebt in ihrem Zustandigkeitsbereich Gebihren und
Auslagen fur individuell zurechenbare 6ffentliche Leistungen (gebuhrenfahige Leistungen), die auf Grund der
folgenden Vorschriften erbracht werden:

1. Beschussgesetz,

Beschussverordnung,

Sprengstoffgesetz,

Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz,
Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz,
Deponieverordnung,

No vk wnN

Gefahrstoffverordnung.

(2) Die Erhebung von Gebuhren und Auslagen flir gebUhrenfahige Leistungen, die von der Bundesanstalt fur
Materialforschung und -prifung aufgrund anderer als der in Absatz 1 genannten Vorschriften erbracht werden,
wird durch diese Verordnung nicht berthrt.

§ 2 Hohe der Gebiihren und Auslagen

(1) Fur gebuhrenfahige Leistungen erhebt die Bundesanstalt fur Materialforschung und -priifung Fest- oder
Zeitgeblhren gemal § 11 Nummer 1 und 2 des Bundesgeblihrengesetzes. Die Hohe der Gebuhren richtet sich
nach dem Geblhrenverzeichnis der Anlage.

(2) Neben den in § 12 Absatz 1 Satz 1 des Bundesgeblhrengesetzes genannten Auslagen werden Auslagen
gesondert in der tatsachlich entstandenen Héhe erhoben flr

- Seite 1 von 6 -



Ein Service des Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts fiir Justiz — www.gesetze-im-internet.de

1. die Beforderung von Prufmitteln und Prifobjekten,

2. auBergewdhnliche Aufwendungen fir Material, Energie, besondere Prufanlagen, Mess- und
Hilfseinrichtungen oder andere Vorkehrungen oder Hilfsmittel.

(3) Die zu erhebenden Geblhren und Auslagen umfassen jeweils auch die Kosten flr die Festsetzung der
Gebuhren und Auslagen.

§ 3 Ubergangsvorschriften

(1) Fir die Erhebung von Geblhren und Auslagen fiir eine geblhrenfahige Leistung nach Abschnitt 1 des
Gebuhrenverzeichnisses, die vor dem 1. Oktober 2019 beantragt oder begonnen, aber noch nicht vollstandig
erbracht wurde, ist die Kostenverordnung zum Waffengesetz weiter anzuwenden. Fir die Erhebung von Gebihren
und Auslagen fiir eine geblhrenfahige Leistung nach Abschnitt 2 des Gebuhrenverzeichnisses, die vor dem 1.
Oktober 2019 beantragt oder begonnen, aber noch nicht vollstandig erbracht wurde, ist die Kostenverordnung
zum Sprengstoffgesetz weiter anzuwenden. Wurde die gebuhrenfahige Leistung in den Fallen der Satze 1

und 2 nach dem 1. Oktober 2019 und vor dem 15. Juni 2021 vollstandig erbracht, gelten die Satze 1 und 2
entsprechend.

(2) Fir die Erhebung von Geblhren und Auslagen fiir eine geblUhrenfahige Leistung nach den Abschnitten

1 und 2 des Geblhrenverzeichnisses, die in dem Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 15. Juni 2021
beantragt oder begonnen, aber noch nicht vollstandig erbracht wurde, ist diese Verordnung anzuwenden.

Wurde die gebihrenfahige Leistung in dem Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis einschlieBlich 14. Juni 2021
beantragt oder begonnen und auch vollstandig erbracht, ist diese Verordnung nur anzuwenden, wenn auf

die nachtragliche Erhebung von Gebihren und Auslagen vor Beginn der Leistungserbringung ausdricklich
hingewiesen wurde. Andernfalls ist flir geblhrenfahige Leistungen nach Abschnitt 1 des Gebuhrenverzeichnisses
die Kostenverordnung zum Waffengesetz und fur geblhrenfahige Leistungen nach Abschnitt 2 des
Gebuhrenverzeichnisses die Kostenverordnung zum Sprengstoffgesetz anzuwenden.

(3) Fir die Erhebung von Geblhren und Auslagen fir eine geblUhrenfahige Leistung nach den Abschnitten 3 bis
5 des Gebuhrenverzeichnisses, die vor dem 15. Juni 2021 beantragt oder begonnen, aber noch nicht vollstandig
erbracht wurde, ist die Kostenverordnung flir Nutzleistungen der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -
prifung weiter anzuwenden.

(4) Far individuell zurechenbare &ffentliche Leistungen, die ab dem 15. Juni 2021, jedoch vor dem 2. Dezember
2025 beantragt oder, sofern kein Antrag erforderlich ist, begonnen, aber noch nicht beendet worden sind, sind
Gebuhren und Auslagen nach dieser Verordnung in der bis zum Ablauf des 1. Dezember 2025 geltenden Fassung
zu erheben.

§ 4 Inkrafttreten; AuBBerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Kostenverordnung fur Nutzleistungen der Bundesanstalt fir Materialforschung und -
prufung vom 17. Dezember 1970 (BGBI. | S. 1748), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Marz 2018
(BGBI. I S. 373) geandert worden ist, auBer Kraft.

Anlage (zu § 2 Absatz 1 Satz 2)
Gebuhrenverzeichnis

(Fundstelle: BGBI. 2025 | Nr. 294, S. 2 - 4)
Inhaltstibersicht

Abschnitt 1
Beschussgesetz (BeschG), Beschussverordnung (BeschussV)

Abschnitt 2
Sprengstoffgesetz (SprengG),
Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV),
Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz (2. SprengV)
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Abschnitt 3
Deponieverordnung (DepV)

Abschnitt 4
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Abschnitt 1

Beschussgesetz (BeschG), Beschussverordnung (BeschussV)

Nummer GebUhrentatbestand Zeitgebihr je Stunde
1 Prifung und Zulassung der in § 10 BeschG bezeichneten pyrotechnischen 178 EUR
Munition gemal § 20 Absatz 3 Satz 2 BeschG oder Zulassung von
Ausnahmen von einzelnen Anforderungen der Anlage | der BeschussV
gemall § 11 Absatz 3 Nummer 1 BeschussV
2 Bewilligung von Ausnahmen von dem Erfordernis der Prifung und 178 EUR
Zulassung nach § 10 Absatz 1 BeschG oder Zulassung von Abweichungen
von Versagensgriunden des § 10 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 BeschG gemaR
§ 13 BeschG
3 Prifung und Zulassung der in § 11 Absatz 1 BeschG in Verbindung mit 178 EUR
Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum Waffengesetz
bezeichneten hilsenlosen Munition ohne Geschoss gemaR § 20 Absatz 3
Satz 2 BeschG
4 Bewilligung von Ausnahmen von dem Erfordernis der Prifung und 178 EUR
Zulassung nach § 11 Absatz 1 BeschG oder Zulassung von Abweichungen
von Versagensgrinden des § 11 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 BeschG gemaR
§ 13 BeschG
Abschnitt 2
Sprengstoffgesetz (SprengG)
Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV),
Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz (2. SprengV)
Zeitgebihr je Stunde
Nummer Gebuhrentatbestand (sofern keine
Festgeblhr vermerkt)
1 Entgegennahme von Anzeigen neuer sonstiger explosionsgefahrlicher 178 EUR
Stoffe und von Stoffproben auf Verlangen gemal § 2 Absatz 1 Satz 1
SprengG, Prifung und Feststellung der Explosionsgefahrlichkeit gemaR § 2
Absatz 2 Satz 1 SprengG in Verbindung mit § 9 Absatz 1 der 1. SprengV
und Zuordnung zu einer Stoffgruppe gemaR § 2 Absatz 3 Satz 1 SprengG
2 Prifung und Feststellung der Explosionsgefahrlichkeit neuer sonstiger 178 EUR

explosionsgefahrlicher Stoffe, die der Bundesanstalt flir Materialforschung
und -prifung auf andere Weise bekannt werden, gemaR § 2 Absatz 2 Satz 3
in Verbindung mit Satz 1 und 2 SprengG und in Verbindung mit § 9 Absatz
1 1. SprengV und Zuordnung zu einer Stoffgruppe gemaR § 2 Absatz 3 Satz
1 SprengG
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Nummer

GebUhrentatbestand

Zeitgebuhr je Stunde
(sofern keine
Festgeblhr vermerkt)

Baumusterprifung oder Einzelprifung von Explosivstoffen und
pyrotechnischen Gegenstanden gemals § 5 e Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und
Satz 2 in Verbindung mit § 5 b Absatz 1 SprengG, Konformitatsbewertung
und Erteilung von Baumusterprifbescheinigungen gemall § 5 b Absatz 2
und 3 SprengG

178 EUR

Uberwachung des Qualitatssicherungsverfahrens nach § 5 ¢ Absatz 1 und
2 SprengG gemal § 5 e Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 SprengG

178 EUR

Zulassung  sonstiger  explosionsgefahrlicher  Stoffe  nach ihrer
Zusammensetzung, Beschaffenheit und Bezeichnung gemaR § 5 f Absatz
1 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 und Absatz 4 SprengG in Verbindung mit
§ 12 1. SprengV

178 EUR

Zulassung von Sprengzubehdr nach seiner Zusammensetzung,
Beschaffenheit und Bezeichnung gemaB § 5 f Absatz 2 SprengG in
Verbindung mit § 12 1. SprengV

178 EUR

Erteilung von Ausnahmen vom Zulassungserfordernis von sonstigen
explosionsgefahrlichen Stoffen und Sprengzubehér gemaR § 5 g Absatz 5
SprengG in Verbindung mit § 5 f Absatz 1 und 2 SprengG

178 EUR

Genehmigung der gewerblichen Verbringung von Explosivstoffen in die,
durch die und aus der Bundesrepublik Deutschland gemaR § 15 Absatz 7
Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 6 und § 7 SprengG

Festgeblhr
67 Euro

Genehmigung der nicht gewerblichen Verbringung von Explosivstoffen in
die, durch die und aus der Bundesrepublik Deutschland gemaR § 15 Absatz
7 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 6 und § 27 SprengG

Festgeblhr
65 EUR

10

Zulassung von Ausnahmen im Einzelfall von einzelnen Anforderungen der
Anlage 1 1. SprengV flr sonstige explosionsgefahrliche Stoffe nach § 1
Absatz 4 Nummer 1 und 2 SprengG und Sprengzubehér oder Stellen
zusatzlicher Anforderungen gemaR § 6 Absatz 2 1. SprengV

178 EUR

11

Vorschreiben der Verwendung eines Zulassungszeichens gegeniber dem
Zulassungsinhaber gemaf § 6 Absatz 4 Satz 1 1. SprengV

178 EUR

12

Prifungen der Zusammensetzung und Beschaffenheit von sonstigen
explosionsgefahrlichen Stoffen und Sprengzubehér gemaR § 5 e Absatz 1
Satz 3 SprengG und § 9 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 1 und 2 1.
SprengV

178 EUR

13

Zuteilung von Kennnummern der Herstellungsstatte oder des Einflhrers
gemaR § 17 Absatz 2 Satz 2 1. SprengV

178 EUR

14

Allgemeine Zulassung von Ausnahmen von den Vorschriften Uber die
Kennzeichnung und Verpackung explosionsgefahrlicher Stoffe und von
Sprengzubehdr auf Antrag gemaR § 19 Absatz 1 1. SprengV

178 EUR

15

Bewilligung von Ausnahmen im Einzelfall von den Kennzeichnungs- und
Verpackungsvorschriften der §§ 17 und 18 sowie 18 b Nummer 1 und 2 1.
SprengV gemaR § 19 Absatz 2 1. SprengV

178 EUR

16

Genehmigung der Uberlassung pyrotechnischer Gegenstédnde der
Kategorie P1, die Rettungsmittel oder Bestandteil von Schutzausristungen
oder Rettungsmitteln sind, an Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet
haben, auf Antrag gemal § 20 Absatz 2 Satz 1 1. SprengV oder Erteilung
der Genehmigung fir die Bauart gemal § 20 Absatz 2 Satz 2 1. SprengV

178 EUR

17

Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen gemal § 21 Absatz 4 Satz
2 1. SprengV

178 EUR
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Zeitgebihr je Stunde

Nummer Gebuhrentatbestand (sofern keine
Festgeblhr vermerkt)
18 Entgegennahme von Anzeigen explosionsgefahrlicher Stoffe und der 178 EUR

Art der Verpackung gemall § 4 Absatz 1 2. SprengV und Zuordnung
zu einer Lagergruppe oder Zuordnung von Explosivstoffen zu einer
Vertraglichkeitsgruppe gemaR § 4 Absatz 3 2. SprengV

Abschnitt 3

Deponieverordnung (DepV)

Nummer

GebUhrentatbestand

Zeitgebihr je Stunde

1

Prifung und Zulassung von Geokunststoffen, Polymeren und
Dichtungskontrollsystemen gemal § 3 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang
1 Nummer 2.4 DepV

160 EUR

Abschnitt 4

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Nummer

Gebuhrentatbestand

Zeitgebihr je Stunde

Gutachten zum Nachweis, dass inerte Stoffe die thermische Sensibilitat und
die Sensibilitat gegen eine einwirkende Detonation nicht erhéhen, gemaR
§ 8 Absatz 8 und § 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang | Nummer 5.3
Absatz 7 GefStoffV

178 EUR

Gutachten zur Feststellung der Gefahrlichkeit und der Festlegung
der Anforderungen an die Lagerung, Abflllung und innerbetrieblichen
Beforderung von Ammoniumnitraten und ammoniumnitrathaltigen
Gemischen nach § 8 Absatz 8 und § 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang
I Nummer 5.3 Absatz 8 GefStoffv

178 EUR

Gutachten zum  Nachweis der Gefahrenfreiheit von einer
selbstunterhaltenden fortschreitenden thermischen Zersetzung
ammoniumnitrathaltiger Gemische nach § 8 Absatz 8 und § 11 Absatz 1 in
Verbindung mit Anhang | Nummer 5.3 Absatz 9 GefStoffV

178 EUR

Gutachten zum Nachweis der Erfillung der europarechtlichen
Beschaffenheitsanforderungen der Stoffe und Zubereitungen der
Untergruppen A I, A Il und A IV und zum Nachweis, dass Stoffe und
Zubereitungen der Gruppe E nicht detonationsfahig sind, gemaR § 8 Absatz
8 und § 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang | Nummer 5.5.1 GefStoffV

178 EUR

Feststellung und Bekanntgabe der Gefahrgruppenzuordnung bei
organischen Peroxiden gemaR § 11 Absatz 4 in Verbindung mit Anhang llI
Nummer 2.3 Absatz 3 GefStoffV

178 EUR

Bewertung und Bekanntgabe der Gefahrgruppenzuordnung, wenn
die Gefahrgruppenzuordnung von einer anderen geeigneten Stelle
vorgenommen wurde, gemaR § 11 Absatz 4 in Verbindung mit Anhang Ill
Nummer 2.3 Absatz 4 GefStoffV

178 EUR
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Nummer

GebUhrentatbestand

Zeitgebihr je Stunde

Gutachten (Uber die zu treffenden Schutzmalnahmen fir die
Gefahrdungsbeurteilung bei Tatigkeiten mit organischen Peroxiden, bei
denen Gemische auftreten kénnen, die detonationsfahig sind oder zur
schnellen Deflagration oder heftigen Warmeexplosion neigen, gemaR § 11
Absatz 4 in Verbindung mit Anhang Ill Nummer 2.4 Absatz 2 GefStoffV

178 EUR

- Seite 6 von 6 -




	Besondere Gebührenverordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM Besondere Gebührenverordnung - BAMBGebV)
	Fußnote
	Eingangsformel 
	§ 1 Erhebung von Gebühren und Auslagen
	§ 2 Höhe der Gebühren und Auslagen
	§ 3 Übergangsvorschriften
	§ 4 Inkrafttreten; Außerkrafttreten
	Anlage (zu § 2 Absatz 1 Satz 2)Gebührenverzeichnis

